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Genehmigungsverfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 

Antragsteller: ABO Wind AG, Unter den Eichen 7, 65195 Wiesbaden 

Anlage: Heiz(kraft)werk Allerheiligensraße 

Projekt: Errichtung und Betrieb von drei Windkraftanlagen (WKA), „Nidda-Ulfa“ 

Antrag vom 08.11.2021 

Ihr Schreiben vom 29.11.2021, Az.: RPDA - Dez. IV/F 43.1-53 u 40.16/3-2021/1 

IV/F 43.1 -1601/12 Gen 2021/008 

Die ABO Wind AG beantragt eine Genehmigung zur Errichtung von drei Windkraftanlagen. Ein-

geschlossen sind die Kranstell-, Lager- und Vormontageflächen sowie der Ausbau der Zuwe-

gung von der L 3138 und die Verlegung der Kabeltrassen zwischen den Anlagen. 

 

Für die in Anspruch genommenen Flächen sind mir keine schädlichen Bodenveränderungen, 

Verdachtsflächen, Altlasten bzw. altlastenverdächtige Flächen (§ 2 Abs. 3-6 BBodSchG) be-

kannt. 

 

Gegen die Erteilung der Genehmigung bestehen aus bodenschutzrechtlicher Sicht keine Be-

denken, wenn die folgenden Nebenbestimmungen eingehalten werden: 

1. Werden bei Erdarbeiten Auffälligkeiten oder Verunreinigungen des Untergrundes festgestellt, 

ist von einem qualifizierten Gutachter eine organoleptische Ansprache vorzunehmen und 

ggf. Probenahme und Analyse zu veranlassen. Sofern hierbei sanierungsrelevante Verunrei-

nigungen nachgewiesen werden, ist dies dem Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung 

Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt Dezernat 41.5 sofort mitzuteilen. 

2. Bei Erdarbeiten ist darauf zu achten, dass es nicht zu Verdichtungen oder anderen Schädi-

gungen des Bodens kommt. Nach Möglichkeit ist beim Errichten der Baustraßen und Trans-

portwege, der Kranaufstellflächen sowie der Fundamente der Windkraftanlagen vor Kopf zu 

arbeiten, so dass der notwendige Transport mit schwerem Gerät auf der bereits errichteten 

Befestigung erfolgt. 

3. Werden für die Bereitstellung der Entsorgung von Boden Mieten benötigt, sind diese ohne 

Verdichtung oder Befahrung mit einer maximalen Schütthöhe von 2 m aufzuschütten.  

Werden diese Mieten länger als 6 Monate zur Zwischenlagerung genutzt, sind diese mit ge-

eigneten Pflanzen zu begrünen.  

Generell ist die DIN 19731 zu beachten. 

Die Mieten sind in der Lage und der Größe zu dokumentieren und nach dem Abtrag bei der 

Prüfung gemäß Nebenbestimmung 4. zu berücksichtigen. 

Dezernat 43.1 
Frau Vogel-Wiedler 
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4. Rechtzeitig vor dem Rückbau der Anlagen nach der Stilllegung ist ein Maßnahmenplan für 

die Untersuchung und die Beseitigung (Sanierung) von Bodenschäden (z. B. Verdichtungs-

schäden) mit dem Regierungspräsidium Darmstadt abzustimmen. 

5. Nach dem Rückbau der Anlagen sind die Baugruben mit unbelasteten Boden, der die Vor-

sorgewerte der Bundes-Bodenschutzverordnung (BBodSchV) einhält, aufzufüllen. Zusätzlich 

zu den Vorsorgewerten der BBodSchV muss der Auffüllboden die gleichen physikalischen 

und bodenkundlichen Eigenschaften aufweisen, wie der vorhandene gewachsene Boden im 

Umfeld. 

Für den Rückbau der Baustraßen und Kranaufstellflächen kann es hilfreich sein, dass bereits 

bei Einbau darauf geachtet wird, dass der Schotter gut vom gewachsenen Boden getrennt 

werden kann (z.B. Einbau von einem Geotextil zu Trennung). 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

Brigitte Thorweihe 
 

Dieses Dokument habe ich in der Hessischen eDokumentenverwaltung (HeDok) elektronisch schlussgezeichnet. 

Es ist deshalb auch ohne meine handschriftliche Unterschrift gültig. 


